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Gemeindenachrichten Mittwoch, 15. November 2023 
 
 
Redaktionsschluss Lindenblatt 
Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Lindenblatts ist am Freitag,  
17. November 2023. Die Beiträge können an gemeindekanzlei@schupfart.ch gemailt 
werden. Wir freuen uns auf interessante Eingaben. 
 
 
Altpapier-, Karton- und Altmetallsammlung 

Die Altpapier-, Karton- und Altmetallsammlung wird durch die Kommission Schneesportlager 
durchgeführt. Die nächste Sammlung findet am Samstag, 25. November 2023 statt – die 
Altpapier- und Kartonmulden stehen ab Donnerstag, 23. November 2023 und die 
Altmetallmulde, bereits ab Montag, 20. November bis Montag, 27. November 2023, auf dem 
Mehrzweckhallenplatz bereit. Wir starten mit der Altpapier- und Kartonsammlung am 
Samstag-Vormittag, 25. November 2023, um 09.00 Uhr. Bitte stellen Sie das Altpapier und 
den Karton bis spätestens um 08.45 Uhr, gut sichtbar und vor Regen geschützt, an den 
Strassenrand. Die Schüler/innen sind Ihnen dankbar, wenn die Bündel nicht mehr als 5 kg 
wiegen. Zu schwere oder nicht gebündelte Pakete müssen wir leider stehen lassen. Firmen, 
welche grössere Mengen Altpapier oder Karton entsorgen, werden gebeten, diese direkt zu 
den bereit gestellten Mulden bei der Mehrzweckhalle zu bringen. Das Altmetall kann von 
Montag, 20. bis Montag, 27. November 2023, selbständig in der dafür vorgesehenen Mulde 
auf dem Mehrzweckhallenplatz entsorgt werden. Der Erlös aus der Altpapier-, Karton- und 
Altmetallsammlung geht vollständig zu Gunsten der Finanzierung des Schneesportlagers 
Schupfart. Die Kommission Schneesportlager dankt Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung. 
 
 
Ortsbürger- und Einwohnergemeindeversammlung, Freitag, 1. Dezember 2023 
Am Freitag, 1. Dezember 2023, findet ab 19.45 Uhr die Ortsbürger- und ab 20.15 Uhr die 
Einwohnergemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle statt. Die Botschaft mit dem 
Traktandenbericht wird bis Ende Woche den Stimmberechtigten zugestellt. Der Gemeinderat 
freut sich auf eine rege Teilnahme. 
 
 
Stromzählerableserinnen und -ableser der AEW sind unterwegs  
Die Stromzähler der AEW Haushaltskundinnen und -kunden werden in der Regel einmal im 
Jahr abgelesen. Vom 6. bis 23. Dezember 2023 sind die Zählerableserinnen und -ableser im 
AEW Netzgebiet (www.aew.ch/netzgebiet) unterwegs. Ausgenommen sind Gemeinden, die 
bereits mit fernauslesbaren Smart Meter Zählern ausgerüstet sind. Anhand dieser 
Ablesedaten wird die Jahresrechnung erstellt.  
All jene, die ihren Zählerstand Ende Jahr selbst ablesen möchten, finden unter 
www.aew.ch/ablesung eine Anleitung und das Meldeformular. Die Zählerstände können mit 
dem Onlineformular bis spätestens 7. Januar 2024 übermittelt werden. Dadurch wird der 
Stromverbrauch des Kalenderjahres 2023 so präzise wie möglich für die Jahresabrechnung 
zum Tarif 2023 erfasst. Die Stromrechnungen werden im Januar 2024 versendet.  
AEW Ableser können sich ausweisen 
Die Zählerableserinnen und -ableser können sich auf Wunsch durch einen AEW Ausweis 
legitimieren und sind mit einer AEW Leuchtweste gekleidet. Die AEW bittet ihre Kunden, den 
Ableserinnen und Ablesern den Zugang zu den Zählern zu gewähren. «Wenden Sie sich 
bitte bei Unsicherheiten oder falls sich ein AEW Ableser nicht ausweisen kann, an den AEW 
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Kundenservice unter 062 834 22 22» rät Bernhard Mayerhofer, Leiter Geschäftsbereich 
Markt der AEW Energie AG. 
 
 
 
Gemeindekanzlei Schupfart, 14. November 2023 / fo 
 


